
Großherzogl. S. Weimar = Eissenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 5. Den 26 März 1819.

Beeannputmachungen.
achdem zur Deckung der von den getreuen Landständen gerrüsten und anerkannten Staatöbe=

birb das nachstehende höchste Steuerpatent für das lausende Jahr 18140 erlassen worden ist:

Wir Carl August,
vdon Goetes Gnaden Großherzog zu Sachsen=Weimar= Eisenach, Land--

graf in Thuringen, Markgraf zu Meissen, gesürsteter Graf zu Henne-

berg, Herr zu Blankenhain, Neustadt und Tautenburg .

Entbieten Unsern Hrdlaten, Grasen, Herren, denen von der Ritterschaft und Adel, Beamten,
Gerichtsherren, Bürgermeistern, Stadtwoigten und Räthen in den Städten, Richtern und Schultheisen

auf dem Londe und insgemein allen Unsern getneuen swirhn in 6 gesammten Unsern Großher=
zogl. Landen, Unsern allergnädigsten Gruß und sügen ihnen zu wissen, daß von rn den getreueng bildenden Abgcordneten der dren aanuspede ern Großberzog ms, zum Be-
busf der Deckung der von ihnen geprüften und anerkannten im daufe des goeen r.810

aus den unsasernn twannscschenn u„„ Steucrcassen, wi ans der Hauptleneschoftera
nach Maaßgabe der in den Etats diese Cassen verzeichneten Ausgabegegenstände und

bestreitenden sn :r 8semasiheit des Grumgesebes vom s.

II. Im Weimarischen Krcise alter Lande sind zu entrichten im Laufe dieses 1870. Jahres

1) 11 Erxtraordinarsteuern,

2) 4 Ordiuarsteuern,

3) die Ordinar= und Gewerkesseuemn im Amte Grohrudesledt, wie solche zeilher von Großberzogl.
Cammer erhoben wo

Amp mberH * ai od vom 6. Deze 1811 und der am Schluß des gegenwarii=

5) die Tranksiener, wie solche bikher von Großherzogl. Commer erhoben wowden,

6) die Stempel= Spund: und Passirgelder von dem Dorsbier, was in die Restden stadt Weimar
eingebracht, so wie von dem Schloßbier, welchesH/suserhaktosnet verkaufst ld in der bis:

her von Großberzogl. Cammer erhobenen Maaße,

7)0 3.1/2 Kiegsschulden, Amortisationssteuern von trruerharen und steuersreien Guthern,
8) Versonensteuct nach dem Regulativ vom 35. Oktbr. 1813,

9) die Stemptlabgaben nach dem Stenwelgeseh vom a9. December 1810,
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10) Prasentgelder von den Ritter- und Freiguthern, wie solche bisher von Großherzogl. Cammer
erhoben worden.

Zu bemerken ist hierbei:

a) daß zu den vnerie (Abgeben noch vier Ritersteuern!in . Groß#! udesledt kommen,dem Amte Oldisleben nur die unter 6. . ausgeführten Abgaben
und zwar von den * 7. genannten, mur 1 -- - inr sin

Commun Haßleben und die sonst unter Firt. Schwanzturk Hohelt gestandenen Orte Dien-— dieses Theilé, Breitenhcerda und Tännich und

A) Hawleben

1) 2133 thl. B gr. Cassegeld, Aversionalquantum statt der Steuern,

2) die WMii-wie im Jahr 1318,
3) den Impost nach dem Regulatliv vom 6. December 1gr und der am Schlulse des gegenwir-

tigen Patents bemerkten Erhöhung, dessen Betragij %.% ziit „,uesc der Ss amEnde des Jahres von dem Steueravccsionalqn#antum berune

4) 2, 1/2 Kriegsschulden= Amorkisations-Steuer von steuerbaren 8 seuerfreien Güthern,

5) die Stempelabgabe nach dem Geseb vom 29. December 1810.

D) Dienstedt, Tdunich und Breitenheerda,

1) sammtlicht Ordinarsteuern, Kriegosteuern und stenermäßige Beiträge, auch Husarengelder in

derselben Maase von benselben resp. Orlen, Gütdern und Perlonen, wie sic im „verflossenen
Jahre 1818 bestanden

2) der Impost nach dem winrat. vom 6. December 1811 und der am Schlusse des gegenwarn
tigen Patents bemerkien Erhöhung,

3) die Tranksteucr, wie im Jahr 1818,
4) die Steempelabgabe nach dem ceesebe vom a0. December 1810.

M. Der Jeneische Kreis alter Lande, oder die sogenannte Jenoische Landesporkion, hat zu entrichten
im Lause des Jahres 1819:

1) 15 Extraordinar-Steuem.

2) 3 Ordinar-Steuern.

3) den Impost nach dem Regulativ vom 6. December 187r und der am Schlusse des gegenwar-
tigen Patents bemerkten Erhohung, mit 145 des Bierimposts, zu Amortifation der ubermaßi-
gen Schulden dieses Kreises,

4) die Tranksleuer, wie solche bisher von Großherzogl. Cammer erhoben worden,

Sr nt60 Sierwel. Spund, und Palstrgelder von dem Dorfbier, was in u Stadt Jena einge-
vird, in der bieher von Großherzogl. Cammer erhobenen Maa

6)2,5“ Kriegsschulden-Amortisations-Steuern von (seuerbaren und J## Guthern,

7) Personensteuer nach dem Regulativ vom 30. Ocibr. 1813

8) die Prásentgelder don den Ritter- und Freiguthern, wie solche bisher von Großherzogl. Cam-
mer erhoben wor

9) die oersgiängune nach dem Stempelgesetz vom 29. December 1810.

F. Im Eisenach. Kreise alter bande oder im Fürstenthum Eisenach in seinen alten Gränzen,
doch ohnc das Amt Großrudesledt, sind zu emtrichten im Jahr 1810



1) 8 Erkraordinarsleuem,

2) 3 Ariegssleucrn, wozu auch Unsere Cammergüther beitratzen, wie im Johr r813,

3) Die Ordinarstcucrn iocl. von Rilter= und Freigühern,

Grund= und Gewerbesleuern in den drei Fischbergi

escerun n sbremn sieuer isüberzischen Ortschasten, bilchbach,
2. Die Ritter--, Juden-, Handels- und Einmiethlingksleuer im Orte Aschenhausen,

inmtliche unter 3, 4, un benannte Abgaben in der Maaße, wie solche bisher von Oroß-
— Cammer erhoben wor#

6) Der Impost nach dem binnvom 6. December 1811 und der am Schlusse des gegenwar-
tigen Patents bemerkien

7) Die Tranksteuer, wie solche N’i von Großhergoglicher Cammer erhoben worden,

8) Der Hecrdeschilling im Amte — in 11—s
9)Das Nachbarrecht im Amte bichtenberg,in

10) 27# Freigüther und von den Flcheniom nuschonn mit Aschenhausen zu drei

11) 7,  Rittersteuern,

12) Die Personensteuer nach dem Gesetz vom 30. Oclober 1813,

13) Revennensteuer auf zwei Termine,

14) Die Stempelabgaben nach dem Gesetz vom 20. December 1810,

15) 2,  Kriegsschulden= Amortisationssleuern.

V. Die zum Amte Ilmenau gehörigen Ortschaften haben zu entrichten im Jahr 7879:

1) 0 Steuern in der Stait,

2) 8 Steuern auf dem Lande,

3) Tranksleuer, wie solche bisher von Großherzoglicher Cammer erhoben worden,

4) 3 Kiegssteuern in der Stadt,

5) 2 Rriegssteuern auf dem Lande,

6) Beitrige von steuersreien Grundslücken, wie im Jahr 1818,

7) Dorgleichen von Vesoldungen, wie im Jahr 1818,

8) Dergleichen von Kapitalien, wie 1878,

K Dergleichen vom Gewerbceinkommen, wie 1818,

10) Die Viehsteucr, wic 1818,

17) Impost vom Schlachwieh, wie 1318,

12) Stempelabgabe nach dem Geseb vom 20. December 1810.

VI. Im Neustdkiischen Kreise sind im Lbause des Jahres r819 zu entrichten:

1) Schock; und Pfennigsleuern, wie im Jahr1818,nach 85 Pennigen vom Lande und 18,1/ Pfennigen
von Städten, nach Wegsall der auf den Monat August jedes Jahres erlassenen drei Psennige
stalt des Moblgroscbenens,

a) Quatembersteucrn nach 46 Quatembern vom be und 10, 1/2 dergleichen von Städten, nach
Wegsall der gleichmáig erlassenen 3 Quatem

3) Cavallerieverpflegungsgelder nach 42 ——*nm“
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4) Personensleuer, wie im Jahr 1819,

5) Impost nach dem zene vom 6. December rgre und der am Schlusse des hegenwärtigen
Palents bemerkten Erhöhun

6) Die Tranksteuer= und — wie im Jahr 1818,

7) Straßenbaugelder, wic im Jahr 1318,

8) Die Stempelabgabe nach dem Stempelgeseh vom 29. December 1870,

 Ritterschaftliche Donatiogelder, wie im Jahr 1818.

VII. Die senst zur Provinz Ersurt gehorigen Aemter und Henschelten, die Grasschafe ßiehenh und
niedere Herrschaft Krannichseld, #ieihen die UnsermGroßher) osthunr ginbersen, Herrschast Tau-tehburg, sammt übrigen rinverleibten Ortschalten vormalc Königl. Sachs. Tbüringlschen Lreiies,
haben im Laufe dieses Ften Jahres in Landschastliche= und Steuercassen zu Foininuste an Steuern
und sieuermäßigen Abgaben:

A. Die sonst rserbifte bondestheile:

1) Geschoß oder Rcale, wie im Jahr 1818,

2) Magazinabgabe, wie biöher,

3) Cothgeld,

4) Addisgelber, wie im Jahr 1818,

5) Rcepturgebühren,
6) Gewerbestener nach dem Fu#lz der vorhin entrichteten Patentsleuer, wie lm Jahr 1878,

7) Die usfne nach dem Geseb vom 29. December 1810,
8) Den Impostnochdem Geletz vom 6. December 1811 und der am Schlusse des gegemartigen

Patente botnech. Erhöhung,
9) Die Tranksleuer, wie 1818.

N. Die Grasschast Blankenhain und niedere Herrschaft Krannichseld.

1) Grund- oder Landsteuer, wie im Jahr 1818,

2) Gewerbesleuer nach dem Fuße der vorhin entrichteten Patentsleuer, wie im Jahr 1918,

3) Die Stempelabgabe nach dem Gesetz vom 20. December 1810,

4) Den Impost, nach dem Regulativ vom 6. December 1811 und der am Schlusse des gegenwar-

tigen Patents bemerkten Erhöhun

5) Die Tranksteucrabgabe, wie im Jahr 1818.

C. Die Horrschaft Tautenburg sammt übrigen Ortschalten vormals Königl. Sachl. Thä-
tingischen Kreises

1) Schock= oder Pfennigsteuer, wie im Jahr 1818,

2) Quakembersteuer, wie 1818,

3) Cavallerie= Verpflegungsgelder wie 1818,
4) Magazin= Mete, wie bisher,
5) Donativgelder, wie 1818,

6) cten wie 1813,

7) den Impostnachdem Regulativ vom 6. December 1811 und der am Schlusseg des egenwir-
tigen pentcs been Eihöpung,



21

8) Die Tranksleuer, wie 1818,

9) Die Stempelabgabe nach dem Gesete vom 29. December 1810.

VIIl. In den sonst zum Churfurslenthum Hessen, bin gesen Großhergogthum Frankfurth, zu den
ehemaligen 5 aniarschastlichen Gebieten gehörigen Lanvestheilen, Aemtern und Ortschaften sind
im Jahr 1819 an Stenern und eucrm isiges Abgaben zu eicht en:

1) im Amte Geisa 54 Simpla,

2) im Amte Dermbach 54 Simpla,

3) im Amte Vacha, Grund= Vieh= Gewerb= und Schuldentilgungssteuern, wie im Jahr 1813,

4)0 im Amte Frauenste, Grund-VBieh= Gewerb= und Schuldentilgungssteuern, wie im Jahr
1818, ingleichen die Ordinarfleuern,

5) in Geeperoda, ieh = Gewerb-Ordinar= und #isstrkuern ingleichen Lan-desschulden#ulgungestenern und Fourogegeld, alles wie im Jahr 1818.
5) Grund-Vieh= Gewerb= und Schuldentilgungslteucen aus den Friedewaldischen Ortschaften,

7) emieneser in den vormals Hessischen und Reichsrikterschaftlichen Gebietstheilen, über-

6) in Eut —n Reichorikterschaftlichen Onen und zwar:
' -...l.1knteBdlkecsbaustnwteIcsi,dtevosi«)csstn cingefahttcn Grund=

 #und Landesschuldentilgungosienern,

ate Lengöfeld sind die dort 19318 zu entrichten gewesenen Stenern, ouch
# tonktanirt,

ftssricen 1 Gwohl, als sonders, oder wo died gesetlich oderBewobner der unter
d 8. nts Uemtan Landestheile und Ortschasten auch im

0) in Wenigentast,
- füm ich n, vobr * r Fall war, entrichten ubrigen 6 bie

4.F%%
aa) den Impost nach dem Regulatio vom 6.6 1811 und der am Schlusse desgihemalkogen Patents bemerkten Erhshun

bb) den Semweln 6 dem *vom à29. Fv# 1810,
ec) .mTranksteu a wo sie in den vorgenannken Aemtern, Landrstbeilen und Ortschaf-

n und so wie sc daselbst tm Jahre Istsistcitlnchetwokveshovahäneenmchket

weiden solle

Emdlich aber beben nach Maaßgabe einer von Unserm getreuen Landtag bicrunter geschehenen
und von Uns gnadiast sanctionirten Verwisligung beschlossen, in allen Vondesthellen Unsers Groß-
herzog'hums eine Sieen der bisherigen Impostabgabe von nachbezeichneten Ar#keln in der Maaße

statt sinden zu lassen,zeitherige Sugch vom Schlachtvieh durchgangig umdie Halste steigen und mithin nach
den Guen pnfto

von einem Ochsen, von welcher Schwere er auch seyn mag - 2 thl. 18 gr. Pf.
von 1 Kuh :„ " 2 9 1 — 16 — 6 —

von 1 jadhria. Steer un ' " - - - 1 9— —

von 1 Taithes. Stier und drüber " O" - — 16 — 6 —
von al 2 2 - — 2 : — 6 — „ —

von 11 Spealwein - - · . , ,-18-,-

I 1 2 " " — 12 — —von 1 ordindren Schw.ein
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von 1 Schopd - - -

 Sche " ": "# : ihl 9 gr. = pl.
von 1 Lamm 2 2 « - - --4—ü—

vvntZiegeabock s - - - - -*—

von 1 Ziege 2 - - - - 2 * s

von 1 Ziegenlamm und Spanserkel - - - – 6(6
- - i *— —

von 1 Aeausläinse ölelche und Wrste, es mag grun obe ge- — z — 3 —

entrichtet werden soll.

Insosern neuerlich nachgelassen worden ist, das Schlachtoben d - , achtvieh nach Psunden zu verrechten;
n 2W welche ihr Schlachtvieh wiegen lassen, von jedem elnzelnen Pfunde 3 pf. an pne:

In Unserer Ressdenzstadt Welmar, w

nwheen Flischimpoh ue k esn Whr. ube lileen enepind

chenkesino um entohtent er ollgemeinen Erhöhung um den aten Theil von jedem Stücke steigt.

2) hurbede EinEimeraublandischenWeinstatt der zeithetigen Ampotabgabe von
ben .  vuttwltn Sranbwin * der uinn ãnyolabgabe tht ia —

4) hn *m 7n Arral oder 0% zun ber ibr Im- "„ 25
2* we Mrg auelandischen wwirikus zun. slatt ber eeithenigen p-s 12 —

6) — — achhiten ur jeder Art stalt ia zeitherigen n —

? rr irtd ut4 (at ber zeltherigen 7• —

 ————]“ t———“—“]—“I
desfolls bestchenden Si#en verschiedenen Tranksteur abt # vuns-m'Wie
nunmehr ebensalls

a) jeder Eimer ausländischer Brandwein mit . . 6 thl

1) jeder Eimer ausländischer Arrak oder Rum mit · 6 XTI

5; jedes Maas seiner auslandischer Liqueur mit . « —n- ;
— 4 6—

4 jcber Eimer auölämbischer Obst= oder Matzelsig aber ohne Ausnahue mit — 14 —

Imvost zu vergeben ist. —

Ausgenommen biervon ist icdoch die Stadt Ostheim, wo, weilnicht bestanden, hleichméhig, wie in Unsern andern Gralhennl. turseranababiehn dort
Trankstener jeder Eimer aueldndischer Brandwein, Arraf oder Rum mit 8 u Znicn und

ver-

rechien ist.
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6) von jedem Spiel oder Slück Tarok, oder sranzosischen Karten, slait der
zeitherigen Impostabgabe von 1 gr. 2 gr. —

von jedem Spiel oder Stuck seinen bruson s 4%% statt der ztit-
herigen Impostabgabe von i gr. 2 gr. —

von jeden Spiel oder Stück balbvlanirten. kan- , statt der bicderiben Anvel
usbe. n6 p n 1 gr. —

on jedem Spiel oder Stuck geringen aarien unker 1 gr. Rert * derbisherigen S- von 2 pf. —gr. 4pf.

EIIIIIIIItZII werden, die zeitberigeInpostebgabe von den gerin-
gern Sorten Taback so. weit herabzuseten, daß:

von iedem Pfunde, welches zu 4 gr. und darunter verkaust wird . tpf.

vonjedemPftmdhwtkchkozu4gr.lpf.bisögk.vkkkaustwikd. . 2 —

von jedem Pfunde, welches zu 6 gr. 1 pf. bis 11 gr. verkauft wird 3 —

nur zu erlegen sind.

Da nun diesen standischen —— — Unsere bondesfürfte. Sanction burch
Genchm erselben, durchgehen W haben; so begebren Wir allergnädigst,
es wollen % iiii Eiiiqiiiig rieses Unsers nndogl. Steuerpatente Guanannen. Behörden, Be-
amte, Gerichtöherren, Bürgermeister, Stadtvoigte und Räthe in Städten, Ober= und Unterstcucr= oder

Impofsl= und andere Unsere Einnehmer, wie auch gesammte Aunse ge#reue Unterthanen aller Stände,
sich gemessenst nach dem Inhalt dieses Steuerpatent achren, Behörden und Beamten, denen es zu-
kommr, ed publiciren und Obrigkeiten sowohl, als lesenenn ase mit Eiser daran sevn, daß die

bend ausgeschricbenen Steuern und Abgaben, ingteichen, salls irgendwo eine solche bewilligte Abgabe
bisher 0 bestanden babe im gegenwärtigen Patent aber namentlich nicht mit genennt seyn sollte,e, jebo mit Ausschluß solgender im voelossenen Johre 1818 noch erhobemr, in Gemag=

heit t von Uns ebenfalls mit bandeesürlllicher Sanction und Genehmigung verschenen bn

zketrschtalt im laufendenJabhre 1819 aber wegsallender Steuern und steuermäßiger Ab-

Se) der Besoldungs= und Penssonssteuer im Eisenachischen Kreise alter Lande,

b) der nach dem Publicandum d. d. Drusden den 19. Oktbr. 181z bisher erhobenen Gensd'ar:

merie-Beytrageund

ec)der zu Abtragung der Interessen und successiven Ruckzahlung der auf den redir
des Neustädtischen Kreises, Beüte etung ebemaliger Ariegeprdstationen, gemachten Kreis-

sihe, bestondenen Abgaten n Beitr.trdgen von der Firrpa. und nach Scho n und
nach Maahga iese unneem 27. Novbr. 1815 von der Kreissteuer- Einnahme zu

Neustadt a. d.D. — Maassnneiken im Neustärter Kreise;:

d) der Stabentathetter in den vormals Königl. Sächstschen Kinin rod7*
in den geseemäßig beidenCassenannckmbaren Mümsorten, binnen der herkömmlich, ol urchaus

uu Gesetze ld’“o Fristen, in unzertrennten Summen zu Unsern llnphchtenen ärnt *
welchen cà sich gebührt, eingeliesert werden mögen.

Schlüclich muß hiermit aurdrücktib vorbehalten werden, zum Behuf der Nückzahlung bertenisen
Vorschüsse, die aus den londsc aslischen Cassen und befonders aus der Hau nnihrmis se v
Hsenutto)t eaun sind an die Cassen der Kriegelosten zu Deckung des Durchmarsch=u r Stanpenn
aufwandes sen 1310 bis jeßzt, gemathr worden, welche bandesgelder, Krast sanctioniter vanktaole
— W7 anderwester, noch von den Jahren 1874 und 1815 her, besonders im Ensc-

nachischen Kreise, unbezahit gröllebener Kriegslaseen und song zu pandesz#e cken besitmmt n7, und
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zum Bebuf des laufenden hondezaufwankes für Durchmarsche und Etappen in den verschiedenen
Theilen des Großherzogtrums, so weit dieser Aufwand nicht durch diejenigen Gelder gedecke wird,
welche die Regiczungen der durchmorschirenden Tripen, in Folge der, mit ihnen desfalls bestebenden
Verträge, alis Babsegung ihrerTruppencorp# bezahlen, die erforderlicheneKriegskoste
anno zuschreiden, worüber die zu erlassenden besondern Patente auf den Grund der

esshn #4t dlagsbeschlusse und Bewilligungen, welchen Wir Unsere Landesfürstliche
Sanction gn#digst ertheilt haben, das Weitere des Nächsten verkünden werden

Urkundlich haben Wir dieses Steuerpatenk, als ein für das Jahr 1810 gülliges allgemeines
Landesgeseb, eigenhändig vollzogen und mit Unserm Großberzogl. Instegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben Weimer, am 9. März 1810.

1 Carl August.

C. W. Frhr. von Fritsch. von Gersdorf. Graf Sdling.

vdt. Helbig.

so wird solches auf höchsten Befehl zu Jebermanns Whissenschast und Nachachtung hiermit öffentlich be-
kannt gemachk.

Weimar, am 23. Mürz 1819.
Großherzogl. Sächsl. Landes-Regierung baf.

von Müller.

IU. Sr. Königl. Hoheit, der Grohertog baben auf vorgängige anderweite Berathung und Er-
Tiärung ded getreuen Landtags die in dem Publicandum vom 29. April 1817 enthaltene geletliche

estimmung uber das consirmationsfähige Aller der ichtn, abzudndern, und munmehr als durch-
Angige Vorschrift sellzuseen geruhet, dah die Mädcheninkeinem Fall vor erfülltem behen

He confirmirt weroen dürsen, ingleichen, daß die euer Fer dem platten Lande ertheilt gewcsene
Vergünstigung, die Consirmation sowohl der Knaben als Mädchen beliebig zu Palmarum oder zu Pün
sten vornehmen zu können, auch auf die State (für welche Pfingsten als der alleinige Comsemctton

termin bestimmt wor) ausgedehnet werden, mithin *en W nunmehr ebenfalls srey stehen soll, die
Confirmation Palmarum oder zuPfingsten zuh

Dieses wird höchstem Besehl *t zu ann genaueser Besolgung hiemit bekannt gemacht.
“eimar,den 13. Marz,

Großherzogl. 2.5%D=Consisertum.

Druckfehler: In No. 4 des Regierungeblatts P. 13 Zeile 1, lies: Mar(eba! slalt Maréschal.
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